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Lesehilfe und Erklärungen zum 
Vorsorgeausweis mit Musterdaten



Lesehilfe und Erklärungen
zum Vorsorgeausweis
	 	 Aktivierungscode für die Registrierung in unserem digitalen Webportal 
«TR ANSPARENTA-Online». Sie können damit direkt und selbständig auf Ihr per-
sönliches Versichertenkonto zugreifen, Simulationen und Abfragen durchführen 
sowie verschlüsselt Nachrichten und Dokumente mit uns austauschen. 
«TR ANSPARENTA-Online» gibt es auch als App und in den Sprachen Deutsch, 
Französisch und Englisch.
	 	 Modell: TR ANSPARENTA führt für die Umrechnung des Altersguthabens in 
eine lebenslängliche Altersrente zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt die 
Vorsorgemodelle «Split» (S-Modell) und «Umhüllend» (U-Modell).
	 	 Gemeldeter Jahreslohn: Vom Arbeitgeber gemeldeter Bruttolohn, welcher die 
Basis für alle Berechnungen bildet. 
	 	 Versicherter Lohn: Um einen allfälligen Koordinationsabzug (z. B. CHF 26’460 
gem. BVG) reduzierter, tatsächlich in der Pensionskasse versicherter Jahreslohn. 
Dieser kann auf eine bestimmte Höhe limitiert sein. Es ist zudem möglich, dass 
z. B. für den Sparteil ein anderer Lohn versichert wird als für den Risikoteil. 
Deshalb können auf dem Vorsorgeausweis mehrere versicherte Löhne angegeben 
sein. Details dazu enthält der Vorsorgeplan des Arbeitgebers. 
	 	 Vorhandenes Altersguthaben (obligatorischer und überobligatorischer 
Bereich), welches sich per Stichtag auf dem persönlichen Alterskonto der versi-
cherten Person befindet und bei Verlassen der Vorsorgeeinrichtung zur Auszahlung 
gelangt (Austrittsleistung per Stichtag). 
	 	 Altersguthaben nach BVG: Obligatorischer Teil, der sich aus den gesetzlichen 
Mindestleistungen ergibt. Im Fachjargon auch Schattenrechnung genannt. 
	 	 Einlagen / Vorbezüge: Hier werden Einlagen, wie z. B. eingebrachte Austritts- 
bzw. Freizügigkeitsleistungen, freiwillige Einkäufe, Rückzahlungen von 
Vorbezügen, Überträge aus Ehescheidung sowie Vorbezüge z. B. für selbstbewohn-
tes Wohneigentum oder infolge von Ehescheidungen ausgewiesen.
	 	 Kontoauszug: Zeigt die Entwicklung Ihres Altersguthabens samt den in der 
vergangenen Zeitperiode effektiv gutgeschriebenen Zinsen, Sparbeiträge sowie 
den Saldo aus Einlagen und Vorbezügen. 
	 	 Sparbeitrag: Gutschrift auf dem Altersguthaben. 
	 	 Risikobeitrag: Kosten für die Versicherung der Risiken Tod und Invalidität. 
	 	 Verwaltungskosten: Kosten für den Verwaltungsaufwand. 
	 	 Betreuungskosten: Kosten für die Versichertenbetreuung und den 
Vertragsabschluss.
	 	 Die Altersleistungen können in Form einer monatlichen Rente oder als ein-
malige Kapitalauszahlung bezogen werden. Bei TR ANSPARENTA ist auch eine 
beliebige Kombination aus Renten- und Kapitalauszahlung möglich. 
Vorzeitige Pensionierung: Diese ist ab Alter 58 mit entsprechender Rentenkürzung 
möglich. Während der Dauer der vorzeitigen Pensionierung kann eine AHV-
Überbrückungsrente aus der Pensionskasse bezogen werden. Der Bezug der AHV-
Überbrückungsrente bewirkt eine lebenslange Kürzung der Altersrente und allfäl-
liger Pensionierten-Kinderrenten.
Aufschub der Pensionierung: Sofern die versicherte Person nach Erreichen des 
Referenzalters weiterarbeitet, kann sie die Pensionierung ganz oder teilweise auf-
schieben – maximal jedoch für 5 Jahre.
	 	 Pensionierten-Kinderrente: Personen, welche eine Altersrente beziehen, 
haben für Kinder unter 18 Jahren Anspruch auf Pensionierten-Kinderrenten. Wenn 
die Kinder in Ausbildung sind, werden die Renten bis zum Abschluss der Ausbildung, 
jedoch längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, bezahlt.
	 	 Voraussichtliches Alterskapital: Dieser Betrag wird anhand des Vorsorge
plans auf dem aktuellen versicherten Lohn und mit dem Projektionszinssatz hoch-
gerechnet. Jede Veränderung des Vorsorgeplans, des versicherten Lohns oder der 
Zinssätze bewirkt eine Veränderung dieses Betrags. 
	 	 Umwandlungssatz: Für Vorsorgewerke im Vorsorgemodell «Umhüllend» wird 
zur Ermittlung des lebenslänglichen* Rententeils das gesamte Altersguthaben mit 
dem vom Stiftungsrat festgelegten reglementarischen Umwandlungssatz umge-
rechnet (5.25 % im Referenzalter – siehe auch Reglement Anhang 1). Für 
Vorsorgewerke im Vorsorgemodell «Split» werden zur Ermittlung des lebensläng-
lichen Rententeils das BVG-Altersguthaben und das überobligatorische 
Alterstguthaben jeweils mit den vom Stiftungsrat festgelegten reglementarischen 
Umwandlungssätzen umgerechnet (6.4 % für das BVG-Altersguthaben im 
Referenzalter und 5.45 % für das überobligatorische Altersguthaben im 
Referenzalter – siehe auch Reglement Anhang 1).
	 	 Voraussichtliche Altersrente: Die Altersrente berechnet sich durch 
Multiplikation des Umwandlungssatzes mit dem Alterskapital. Beispiel: Bei einem 
Kapital von CHF 100‘000 ergibt sich bei einem Umwandlungssatz von 5.25 % eine 
jährliche Rente von CHF 5’250.
	 	 Die Risiken Tod und Invalidität werden je nach Ursache (Krankheit /  
Unfall) von verschiedenen Sozialversicherungen abgedeckt. Sind mehrere 
Einrichtungen zuständig, erfolgt zur Vermeidung einer Überentschädigung eine 
Koordination. Durch entsprechende Kürzungen werden die Leistungen an die ver-

sicherte Person auf höchstens 90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes 
begrenzt. 
	 	 Invaliden-Kinderrente: Personen, welche Anspruch auf eine Invalidenrente 
haben, erhalten für Kinder unter 18 Jahren zusätzlich Kinderrenten. Wenn die 
Kinder in Ausbildung sind, wird die Rente bis zum Abschluss der Ausbildung, jedoch 
längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres, bezahlt.
	 	 Beitragsbefreiung: Bei ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit von mindestens 
40 % wird nach Ablauf der im Vorsorgeplan vereinbarten Wartefrist die 
Beitragsbefreiung entsprechend dem Grad der Arbeitsunfähigkeit bzw. gemäss 
Rentenberechtigung bei der Eidg. IV gewährt.
	 	 Die auf dem Vorsorgeausweis ausgewiesenen Todesfallleistungen gelten bei 
einem allfälligen Todesfall vor Pensionierung. Die hinterbliebenen Ehegatten von 
Rentenbezügern erhalten 60 % bzw. Waisen 20 % der laufenden Rente. 
	 	 Der anspruchsberechtigte Partner kann anstelle der Rente eine 
Kapitalabfindung in Höhe des vorhandenen Altersguthabens verlangen. 
Lebenspartnerrente: Anspruch auf eine Lebenspartnerrente haben Personen, 
welche von der versicherten Person mindestens während den letzten 5 Jahren bis 
zu deren Tod in erheblichem Masse unterstützt worden ist oder welche mindestens 
in den letzten 5 Jahren mit der verstorbenen Person ununterbrochen eine eheähn-
liche Lebensgemeinschaft mit gemeinsamem Wohnsitz geführt haben oder für den 
Unterhalt gemeinsamer Kinder aufkommen müssen. Beide Personen müssen unver-
heiratet sein. Für Lebenspartner von Altersrentenbezügern gelten die 
Bestimmungen von Art. 26.7. des Reglements. 
	 	 Waisen- / Ehegatten-Waisenrente: Diese Rente wird bis zur Vollendung des 
18. Altersjahres ausgerichtet. Wenn die Waisen in Ausbildung sind, wird die Rente 
bis zum Abschluss der Ausbildung, jedoch längstens bis zur Vollendung des 25. 
Altersjahres, bezahlt.
Die Ehegatten-Waisenrente wird ausgerichtet, wenn der Ehepartner einer versi-
cherten Person verstirbt und ein Kind unter 18 Jahren vorhanden ist.
	 	 Rückgewähr der freiwilligen Einkäufe: Bei TR ANSPARENTA ist die 
Rückgewähr der freiwilligen Einkäufe in die Stiftung standardmässig versichert.
	 	 Todesfallkapital: Bei Tod einer versicherten Person wird das vorhandene 
Altersguthaben nach Abzug des Kapitals, welches für die Ausrichtung der 
Hinterbliebenenrenten benötigt wird, als Todesfallkapital ausbezahlt. Es kann 
auch explizit ein zusätzliches Todesfallkapital versichert sein. 
	 	 Voraussichtliches Alterskapital ohne Zins im Pensionierungsalter: Dieser 
Betrag wird anhand des Vorsorgeplans auf dem aktuellen versicherten Lohn ohne 
Berücksichtigung des Projektionszinses hochgerechnet. Jede Veränderung des 
Vorsorgeplans oder des versicherten Lohns bewirkt eine Veränderung dieses 
Betrags.
	 	 Verpfändung: Zeigt an, ob das vorhandene Altersguthaben im Rahmen der 
Wohneigentumsförderung verpfändet ist. 
	 	 Saldo Scheidung: Dieser Betrag entspricht der Differenz der Überträge infol-
ge von Ehescheidungen an den geschiedenen Ehepartner und der von der versi-
cherten Person getätigten Wiedereinkäufe. Der ausgewiesene Saldo darf uneinge-
schränkt wieder eingekauft werden. Die ansonsten geltenden Einkaufsbegrenzungen 
sind für den Wiedereinkauf bei Ehescheidung nicht anwendbar. 
	 	 Saldo Heirat: Zeigt die Höhe der Freizügigkeitsleistung zum Zeitpunkt der 
Heirat.
	 	 Möglicher Vorbezug für Wohneigentum: Diese Summe kann zum Erwerb von 
selbstbewohntem Wohneigentum und zur Amortisation von Hypotheken bezogen 
werden, sofern seit dem letzten Vorbezug mindestens 5 Jahre vergangen sind und 
die versicherte Person nicht älter als 50 Jahre ist. Nach Vollendung des 50. 
Lebensjahres gelten Einschränkungen bei der Höhe des Vorbezugs. Der 
Mindestbetrag für den Vorbezug beträgt, mit Ausnahme des Erwerbs von Anteilen 
an Wohnbaugenossenschaften, CHF 20'000.
	 	 Saldo Wohneigentumsvorbezug: Dieser Betrag entspricht der Differenz der 
erfolgten Vorbezüge für Wohneigentum und der von der versicherten Person getä-
tigten Rückzahlungen. 
	 	 Maximal möglicher Einkauf: Beitragslücken infolge von fehlenden 
Beitragsjahren oder Lohnerhöhungen können mit freiwilligen Einkäufen ausgegli-
chen werden. Eine Beitragslücke besteht, wenn das gesamte vorhandene 
Altersguthaben kleiner ist als das gemäss Vorsorgeplan theoretisch maximal mög-
liche Guthaben. Freiwillige Einkäufe können in der Regel vom steuerbaren 
Einkommen in Abzug gebracht werden. Da es von steuerlicher Seite her 
Einkaufsbegrenzungen gibt, empfehlen wir eine vorgängige Rücksprache mit der 
zuständigen Steuerbehörde. Die Berechnung basiert auf dem Zinssatz von 2 %, 
wenn im Vorsorgeplan nichts anderes bestimmt ist.
	 	 Mitglieder der Vorsorgekommission: Jedes angeschlossene Unternehmen 
bildet ein Vorsorgewerk mit einer paritätisch von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
besetzten Vorsorgekommission. Diese bestimmt die Ausgestaltung der Leistungen 
und der Finanzierung, indem sie den Vorsorgeplan auswählt.

Zahlen ab 2026

*Als eine der ersten Pensionskassen in der Schweiz, führt TR ANSPARENTA eine stufenweise (degressive) Altersrente ein. Dabei können Sie einen lebenslänglichen Teil Ihrer Altersrente 
um ein oder zwei befristete Rententeile (Stufen) erweitern. Als Auszahlungsdauer können Sie 10 oder 20 Jahre wählen. Zum Zeitpunkt der Pensionierung werden die Rententeile somit 
für bis zu drei Stufen verbindlich festgelegt. Die Aufteilung Ihres angesparten Alterskapitals auf die drei Rentenstufen können Sie frei bestimmen. Dies unter dem Vorbehalt, dass der 
lebenslängliche Rententeil der ersten Stufe mindestens gleich hoch sein muss wie die gesetzliche Mindestrente (BVG-Minimum). Detaillierte Informationen finden Sie im Reglement 
sowie in unserem Merkblatt.


